






 

KLJB Niederaichbach:                                                                     
DE97 7435 0000 0020 9657 02 Sparkasse Landshut        
DE25 7436 2663 0005 6535 33 Raiffeisenbank Landshuter Land eG      
  

SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
Name des Zahlungsempfängers: 
Katholische Landjugendbewegung KLJB Niederaichbach 
 
Anschrift des Zahlungsempfängers: 
Georg-Baumeister-Str. 28, 84100 Niederaichbach 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  Mandatsreferenz:  (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) 
 
DE83ZZZ00001427673    __________________________ 

 
Ich/ Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger „Katholische Landjugendbewegung KLJB Niederaichbach“  
Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger „Katholische 
Landjugendbewegung KLJB Niederaichbach“ auf mein/ unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.  
 
Zahlungsart: 
Wiederkehrende Zahlung 
 
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 
 
______________________________________ 

 
Anschrift des Zahlungspflichtigen: 
Straße und Hausnummer:    Postleitzahl und Ort: 
 
______________________________________  ________________________________________ 
 
 
IBAN des Zahlungspflichtigen:       
 
DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __  
 
 
BIC des Zahlungspflichtigen:  (8 oder 11 Stellen) 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 
 
Ort und Datum:     Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 
 
____________________________________  _________________________________________ 
 
 
Name des KLJB-Mitglieds, falls von Kontoinhaber abweichend: 
 
_________________________________ 



 

 

 

 

 

Verhaltenskodex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der KLJB Niederaichbach 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Geltungsbereich 

 
● Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitglieder der KLJB Niederaichbach. 

● Mit dem Mitgliedsantrag bestätigt jedes Mitglied das Verständnis und die Achtung 

des Verhaltenskodexes. 

● Der Verhaltenskodex gilt bei allen offiziellen Veranstaltungen der KLJB 

Niederaichbach.  

Eine Veranstaltung gilt als offiziell, wenn durch die Vorstandschaft allgemein dazu 

eingeladen wurde. 

● Der Verhaltenskodex greift nicht: 

▪ Bei privaten Unternehmungen der Mitglieder 

▪ Bei der Teilnahme an Veranstaltungen anderer Vereine, bei denen die 

KLJB Niederaichbach nicht als Gruppe auftritt.  

In diesem Fall gelten die Regularien des Veranstalters. 

 

 

 

II. Allgemeiner Umgang 

 

● Die KLJB Niederaichbach versteht sich als Ort der Gemeinschaft.  

Ausgrenzung jeglicher Art wird nicht toleriert.  

Insbesondere rassistisches, sexistisches, homophobes und radikales Verhalten 

wird nicht geduldet. 

● Jede*r bestimmt selbst, wie viel/ welche Art von Körperkontakt er*sie mit wem 

haben möchte.  

Im Miteinander achten wir auf die jeweiligen Grenzen der anderen Mitglieder und 

vermeiden unerwünschte Berührungen. 

● Individuelles Grenzempfinden ist ernst zu nehmen und zu achten und nicht 

abfällig zu kommentieren. 

● Niemand darf in nacktem Zustand, aufreizender, leicht bekleideter Pose oder 

gegen seinen Willen fotografiert oder gefilmt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Kommunikation 

 
● Allgemein: 

▪ Bei Kommunikation jeglicher Art ist auf einen respektvollen Umgang zu 

achten. 

Ebenso werden keine abfälligen Bemerkungen oder Bloßstellungen 

geduldet. 

▪ In keiner Form des Miteinanders wird sexualisierte oder diskriminierende 

Sprache verwendet. 

▪ Gespräche mit sensiblem Inhalt werden zum Schutz der Mitglieder 

vertraulich behandelt. 

 

● Digital:  

▪ Die offiziellen digitalen Kommunikationswege der KLJB Niederaichbach 

sind: 

▪ WhatsApp-Gruppe „KLJB NAB“ für alle Mitglieder 

▪ WhatsApp-Gruppe „KLJB Vorstandschaft“ für alle Mitglieder der 

Vorstandschaft 

▪ Discord-Server „KLJB OABBO“ für alle Mitglieder 

▪ Alle anderen digitalen Kommunikationswege diverser Teilgruppierungen 

entziehen sich der Verantwortung der KLJB Niederaichbach. 

▪ Die Moderation der oben aufgeführten digitalen Gruppierungen obliegt der 

Vorstandschaft. 

▪ Das Versenden von Bildmaterial mit sexualisierten, (Kinder-) 

pornographischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, politischen und 

diskriminierenden Inhalten ist strengstens untersagt. 

▪ Bei Veröffentlichung und Weitergabe von Fotos, Texten und 

Tonmaterialien ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das 

Recht am eigenen Bild, zu beachten.  

▪ Das Verbreiten und Weiterleiten von sog. „Kettenbriefen“ und Ähnlichem 

ist nicht gestattet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Veranstaltungen 

 
● Das Jugendschutzgesetz ist zu beachten.  

▪ Besonders wichtig ist ein verantwortungsvoller und reflektierter Umgang mit 

Alkohol und Tabakwaren.  

Dazu gehört auch, niemanden zum Konsum von Alkohol, Zigaretten oder 

anderen Drogen und Suchtmitteln zu animieren oder bei der Beschaffung zu 

unterstützen. 

▪ Die altersbedingten Sperrstunden sind bei Veranstaltungen aller Art 

einzuhalten. 

Ausnahme besteht, wenn eine unterschriebene Erlaubnis von einer 

erziehungsberechtigten Person in Schriftform ausgestellt wurde.  

In diesem Fall darf das Mitglied über die Sperrstunde hinaus für den Verein 

tätig sein. 

▪ Der Verkauf von Alkohol ist nur für Mitglieder ab 18 Jahren bestimmt. 

● Bei Veranstaltungen mit minderjährigen Nicht-Mitgliedern gilt die Fürsorgepflicht als 

Vertretung für die Erziehungsberechtigten. 

● Veranstaltungen mit Übernachtung: 

▪ Die Privatsphäre sowie das persönliche Eigentum eines jeden Mitglieds sind 

zu respektieren. 

Die Zimmer und Schlafplätze aller Beteiligten sind als deren Privat- bzw. 

Intimsphäre zu akzeptieren.  

Insbesondere das Bett wird als besonderer Schutzraum anerkannt.  

Zimmer werden nicht ohne vorheriges Anklopfen betreten. 

▪ Die Schlaf-, Sanitär- oder damit vergleichbare Räume sind nach 

Geschlechtern getrennt. 

▪ Illegale und dem Alter nicht angemessene Substanzen dürfen nicht mitgeführt 

werden. 

● Arbeitseinsätze: 

▪ Die von der Vorstandschaft aufgestellte Arbeitseinteilung ist verbindlich 

einzuhalten. 

▪ Bei der Einteilung ist auf die Erstellung kompetenter und gut harmonierender 

Teams zu achten. 

▪ Aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen kann die Vorstandschaft ein 

eingeteiltes Mitglied von seiner/ihrer Tätigkeit befreien. 

▪ Den Anweisungen der Veranstaltungsleitung bzw. der Vorstandschaft ist 

Folge zu leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Externe Beteiligte 

 
● Als externe*r Beteiligte*r zählt jeder, der kein Mitglieder der KLJB 

Niederaichbach ist und an Vereinsveranstaltungen mitwirkt. 

● Jede*r externe Beteiligte, der an einer mehrtägigen Veranstaltung mitwirkt, 

muss anhand einer Verpflichtungserklärung bestätigen, dass er/sie den 

Verhaltenskodex der KLJB Niederaichbach kennt und beachtet.  

Des Weiteren muss anhand der Selbstauskunftserklärung bestätigt werden, 

dass keine Vorstrafe in Verbindung mit sexueller Gewalt vorliegt. 

● Jede externe Beteiligung muss im Vorfeld mit der Vorstandschaft abgestimmt 

werden. 

● Vor jeder Veranstaltung ist das Risiko, das von externen Beteiligten ausgeht, 

von der Vorstandschaft im Einzelfall zu beurteilen. 

 

 

 

VI. Regelverstoß 

 
● Bei wiederholtem/schwerem Regelverstoß kann die Mitgliedschaft beendet 

werden. 

● Grenzüberschreitungen im Rahmen des Verhaltenskodex, egal ob selbst 

erlebt oder beobachtet, sind dem Vorstand oder der Vertrauensperson 

umgehend zu melden. 

 


